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Drucksache: 0117/2010/BV 
Heidelberg, den 14.04.2010 

Stadt Heidelberg  
Federführung: 

Dezernat II, Gebäudemanagement 
Beteiligung: 

 

Betreff: 

Übertragung von Auswahl- und 
Zuschlagsentscheidungen auf den 
Oberbürgermeister 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: Handzeichen: 

Bauausschuss 27.04.2010 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

05.05.2010 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 20.05.2010 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2010 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeinderates: 

Zur Beschleunigung der Bauabwicklung überträgt der Gemeinderat dem Oberbürger-
meister nach § 44 Gemeindeordnung (GemO) die ihm nach der Hauptsatzung obliegende 
Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen von Bauvergaben bei folgenden Baumaßnah-
men: 

-  Sanierung der Waldparkschule 
- Sanierung der Pestalozzischule. 
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Sitzung des Bauausschusses vom 27.04.2010 

1 Übertragung von Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen auf den Oberbürger-
meister 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 27.04.2010 

Beschlussvorlage 0117/2010/BV  

Es meldet sich zu Wort: 
Stadträtin Marggraf  

Stadträtin Marggraf bittet darum, den Schlussabsatz der Begründung in die Beschluss-
empfehlung mit aufzunehmen.  

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel sagt dies zu und stellt folgende Beschlussemp-
fehlung zur Abstimmung: 

Beschlussempfehlung des Bauausschusses: 

Der Bauausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeinderates: 

Zur Beschleunigung der Bauabwicklung überträgt der Gemeinderat dem Oberbürger-
meister nach § 44 Gemeindeordnung (GemO) die ihm nach der Hauptsatzung obliegende 
Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen von Bauvergaben bei folgenden Baumaßnah-
men: 

-  Sanierung der Waldparkschule 
- Sanierung der Pestalozzischule. 

Der Oberbürgermeister informiert den Bauausschuss im Bedarfsfall mit einer In-
formationsvorlage über den aktuellen Sachstand der Sanierungsmaßnahmen. 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Ergän-
zung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.05.2010 

6 Übertragung von Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen auf den Oberbürger-
meister  

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.05.2010 

Beschlussvorlage 0117/2010/BV 

Es meldet sich zu Wort: 

Erster Bürgermeister Stadel weist auf die Ergänzung der Beschlussempfehlung aus der 
Sitzung des Bauausschusses vom 27.04.2010 hin. 

Stadtrat Holschuh 

Stadtrat Holschuh ist die Formulierung aus dem Bauausschuss zu vage. Seine Fraktion 
werde der Vorlage zustimmen, wenn die Worte „im Bedarfsfall“ gestrichen werden. Der 
letzte Absatz soll dann wie folgt lauten: 

Der Oberbürgermeister informiert den Bauausschuss im Bedarfsfall mit einer Informati-
onsvorlage über den aktuellen Sachstand der Sanierungsmaßnahmen. 

Erster Bürgermeister Stadel stellt den so geänderten Beschlussvorschlag zur Abstim-
mung: 

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeinderates: 

Zur Beschleunigung der Bauabwicklung überträgt der Gemeinderat dem Oberbürger-
meister nach § 44 Gemeindeordnung (GemO) die ihm nach der Hauptsatzung obliegende 
Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen von Bauvergaben bei folgenden Baumaßnah-
men: 

-  Sanierung der Waldparkschule 
- Sanierung der Pestalozzischule. 

Der Oberbürgermeister informiert den Bauausschuss mit einer Informationsvorlage 
über den aktuellen Sachstand der Sanierungsmaßnahmen. 

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderun-
gen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 20.05.2010 

17 Übertragung von Auswahl und Zuschlagsentscheidungen auf den Oberbürgermeis-
ter  

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 20.05.2010: 

Beschlussvorlage 0117/2010/BV 

Oberbürgermeister Dr. Würzner stellt die Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanz-
ausschusses zur Abstimmung. 

Beschluss des Gemeinderates: 

Zur Beschleunigung der Bauabwicklung überträgt der Gemeinderat dem Oberbürger-
meister nach § 44 Gemeindeordnung (GemO) die ihm nach der Hauptsatzung obliegende 
Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen von Bauvergaben bei folgenden Baumaßnah-
men: 

-  Sanierung der Waldparkschule 
- Sanierung der Pestalozzischule. 

Der Oberbürgermeister informiert den Bauausschuss mit einer Informationsvorlage 
über den aktuellen Sachstand der Sanierungsmaßnahmen. 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmig beschlossen mit Ergänzung 
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Begründung: 

Im Rahmen der Ausführungsgenehmigungen für Baumaßnahmen, die aus Mitteln des Zukunftsin-
vestitionsprogramms des Bundes gefördert werden, wurde dem Oberbürgermeister die nach 
Hauptsatzung dem Bauausschuss obliegende Beauftragung von Bauleistungen über 250.000 € 
übertragen. Im Einzelnen handelte es sich hierbei um die Sanierung der Dächer und Fassaden der 
Mönchhof-/Johannes-Kepler-Realschule, die Sanierung der Werkstatt der Carl-Bosch-Schule so-
wie die Sanierung des Bürgersaales Emmertsgrund. 

Bei den Genehmigungen der 
- Sanierung der Waldparkschule sowie der  
- Sanierung der Pestalozzischule, 
die am 18.12.2008 beziehungsweise am 19.03.2009 erteilt wurden, war dies noch nicht der Fall. 

Nachdem bei diesen beiden Baumaßnahmen in Kürze größere Vergaben anstehen und die Bau-
arbeiten aufgrund der eingeschränkten zeitlichen Vorgaben des Zukunftsinvestitionsprogramms 
zügig abgewickelt und auch abgerechnet werden müssen, bitten wir auch hier, dem Oberbürger-
meister nach § 44 Gemeindeordnung (GemO) die Auswahl- und Zuschlagsentscheidungen der 
anstehenden Vergaben anstelle des nach der Hauptsatzung zuständigen Bauausschusses zu 
übertragen. 

Diese Entscheidungen müssen sich zwingend innerhalb des Rahmens der Ausführungsgenehmi-
gung halten. 

Der Oberbürgermeister informiert den Bauausschuss im Bedarfsfall mit einer Informationsvorlage 
über den aktuellen Sachstand der Sanierungsmaßnahmen. 

gezeichnet 
Bernd Stadel 

 
 


